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Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1271/) vom 12. Marz 2020 der
Abgeordneten Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich

Folgendes mitzuteilen:

Zul. 4., 5.und6.:

Wie bereits in der Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3617/) vom
23. Juli 2019 ausgefihrt, umfassten die speziellen Cum-Ex-Uberprifungen (Aufrollungen), die
das Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart im Zeitraum Marz 2017 bis Janner 2019 in
Umsetzung der Anregung des Rechnungshofes wahrend seiner Priifung vorgenommen hat,
Falle, in denen die KESt bereits ausbezahlt war, sowie offene Fille. Es handelt sich um
insgesamt 257 Falle. Damit waren die speziellen Cum-Ex-Uberprifungen (Aufrollungen)

abgeschlossen. Es lagen keine weiteren Falle vor, die aufgerollt werden missten.
Nach Vornahme einer Letztiberprifung der Sachverhalte wurden Ende November 2019 15

Rickforderungsbescheide mit einem Volumen von insgesamt rund 103,3 Mio. Euro auf

Grundlage des neuen § 241a BAO erlassen.
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Das Gesamtvolumen in Hohe von rund 103,3 Mio. Euro verteilt sich wie folgt:

Fall-Nr. und anonymer | Ruckforderungsvolumen (Betrag auf eine Kommastelle

Antragsteller (N.N.) gerundet)

1. N.N 4,4 Mio.

2. N.N 4,4 Mio.

3. N.N 2,2 Mio.

4. N.N 6,0 Mio.

5. N.N 4,2 Mio.

6. N.N 1,9 Mio.

7. N.N 38,7 Mio.

8. N.N 1,9 Mio.
Aufrechnung gem. § 114 Abs. 9 BAO neu mit fur spdtere
Jahre beantragten Erstattung in Hohe von 1,9 Mio. Euro,
die trotz Vorliegens der Voraussetzungen nicht
ausbezahlt wurde

9. N.N 13,9 Mio.

10. N.N. 2,5 Mio.

Aufrechnung gem. § 114 Abs. 9 BAO neu mit fir spdtere
Jahre beantragten Erstattung in Hohe von 2,2 Mio. Euro,

die trotz Vorliegens der Voraussetzungen nicht
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ausbezahlt wurde
11. N.N. 3,7 Mio.
12. N.N. 3,0 Mio.
13. N.N. 14,5 Mio.
14. N.N. 1,2 Mio.
15. N.N. 0,8 Mio.

Eine endgultige Feststellung Uber die nicht einbringlichen Rickforderungen (endgultige

Schaden) bzw. die erfolgreichen Rickforderungen kann zum gegenwartigen Zeitpunkt noch

nicht getroffen werden, da zundachst der rechtskraftige Abschluss der Abgabenverfahren

(Beschwerdeverfahren) und in weiterer Folge das Ergebnis der Einbringungsmalénahmen

abzuwarten ist.

In drei weiteren Fallen wurden bereits in den Jahren 2015 und 2018 Rickforderungsbescheide

mit einem Volumen in Hohe von rund 8,4 Mio. Euro erlassen:

Nr. N.N. Rickforderungsvolumen (Betrag auf eine Kommastelle
gerundet)
16. N.N. 2,6 Mio.
17. N.N. 1,8 Mio.
18. N.N. 4,0 Mio.
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Auch hierist eine endgiltige Feststellung, wann mit Rickzahlungen in welcher Hohe zu

rechnen ist, zum gegenwartigen Zeitpunkt noch nicht moglich.

Die Gesamthohe der potentiellen Schaden basierend auf den im November 2019 erlassenen

Ruckforderungsbescheiden belduft sich auf rund 111,7 Mio. Euro. Der in der Beantwortung
der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3617/J vom 23. Juli 2019 mit rund 112,2 Mio.
Euro angegebene potentielle Gesamtschaden hat sich deshalb verringert, da die letztmalige

Uberprifung vor Erlassung der Rickforderungsbescheide im November 2019 ergab, dass bei

einem Antragsteller ein Betrag in Hohe von rund 500.000 Euro tatsachlich nicht Cum-Ex-

verfangen war.

Hinsichtlich weiterer Schaden kann auf die Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen

Anfrage Nr. 3617/J vom 23. Juli 2019 verwiesen werden.

Zu2.und3.:

Seitens des Bundesministeriums fur Finanzen wird keine Prognose zu Themen abgegeben,

die in die Zustandigkeit eines anderen Ressorts fallen.

Der Bundesminister:

Mag. Gernot Blimel, MBA
Elektronisch gefertigt
P ; Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der
ﬁﬁ BMF Prafhinweis elektronischen Signatur finden Sie unter: https://amtssignatur.brz.gv.at/
Bl B AN ey UM | batumizeit 2020-05-12T10:45:44+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium fir Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1814163722

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

4von 4

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 05-12T10: 49: 03+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-05-12T10:45:44+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-05-12T10:49:03+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




